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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Droit foncier

Eine der drei Bestimmungen des ausgehandelten Kompromisses zur Umsetzung der
Zweitwohnungsinitiative sollte gemäss Beat Rieder (cvp, VS) bereits wieder angepasst
werden. Der Walliser Ständerat störte sich an der Fassung von Art. 8, Abs. 4, wonach ein
Beherbergungsbetrieb unter gewissen Voraussetzungen 50% seiner
Hauptnutzungsfläche zu Wohnungen umwandeln darf, die nicht der
Zweitwohnungsbeschränkung unterliegen. In seiner Motion forderte er einen nicht der
Nutzungsbeschränkung unterliegenden Umwandlungssatz von bis zu 100%. Gemäss
Motionär könnten solche umstrukturierten Beherbergungsbetriebe, die nur zur Hälfte
umgenutzt werden dürfen, kaum rentabel funktionieren. Ferner seien die
Zusatzbestimmungen zu Absatz 4, die u.a. vorsehen, dass der Betrieb eine minimale
Bewirtschaftungsdauer von 25 Jahre aufweist und ausgewiesen wird, dass er in dieser
Form nicht mehr länger wirtschaftlich rentabel betrieben werden kann, bereits
restriktiv genug. In seiner ablehnenden Antwort verwies der Bundesrat auf die
bestehende Möglichkeit, die der Nutzungsbeschränkung unterliegende Hälfte des
Betriebs abzureissen oder weiterhin als unrentables Hotel zu führen, und liess sich die
Bemerkung nicht nehmen, dass er bereits bei der parlamentarischen Beratung zum
Zweitwohnungsgesetz auf die Problematik dieses Paragraphen hingewiesen habe. Im
September 2016 beschloss der Ständerat die Überweisung des Anliegens an die
zuständige Kommission zur Vorprüfung. 1

MOTION
DATE: 17.08.2016
MARLÈNE GERBER

Nach Vorprüfung der Motion Rieder (cvp, VS) zeigte sich eine knappe Mehrheit der
UREK-SR ebenfalls überzeugt, dass eine Teilumwandlung strukturierter
Beherbergungsbetriebe in nicht der Nutzungsbeschränkung unterliegende Wohnungen
die strukturellen Probleme des Betriebs nicht lösen könne. Ferner brachte sie das
Argument des Ortsbildschutzes ein; aufgrund der bestehenden Regelung im
Zweitwohnungsgesetz könnten solche Betriebe teilweise verfallen, was dem Dorfbild
schade. Die durch Robert Cramer (gp, GE), Didier Berberat (sp, NE), Pascale Bruderer
(sp, AG) und Werner Luginbühl (bdp, BE) vertretene Kommissionsminderheit zeigte zwar
Verständnis für das Anliegen, erachtete den Zeitpunkt für eine Revision jedoch als noch
nicht gegeben. Man würde es begrüssen, wenn allfällige Anpassungen erst nach einer
umfassenden Überprüfung vorgenommen würden; eine solche Berichterstattung ist
gemäss Art. 19 des Zweitwohnungsgesetzes erstmals vier Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes, also Anfangs 2020, vorgesehen. 2

MOTION
DATE: 20.01.2017
MARLÈNE GERBER

Mit relativ knappen 22 zu 18 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss sich der Ständerat in
der Frühjahrssession 2015 der Kommissionsminderheit an und stellte sich gegen die
Motion Rieder (cvp, VS), welche die Einschränkungen betreffend die Umwandlung
strukturierter Beherbergungsbetriebe aufheben wollte. Bei Annahme des Anliegens
wäre die vollständige Umnutzung ehemaliger Hotels möglich geworden, ohne dass diese
der Zweitwohnungsbeschränkung unterlegen hätten. 3

MOTION
DATE: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER

1) AB SR, 2016, S. 769 f.
2) Bericht UREK-SR vom 20.1.17
3) AB SR, 2017, S. 254 ff.; SGT, 7.3.17
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